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In den letzten Tagen sind in den Medien die konkreten Auswirkungen der 
ab Anfang 2016 geltenden Steuerreform veröffentlicht worden. Demnach hat 
die Berufsgruppe der Beamten am meisten von der Steuerreform profi-
tiert. Genutzt hat die Steuerreform aber nicht nur den Beamten. Im Schnitt 
beträgt die Entlastung je Steuerzahler ca. 620 Euro im Vergleich zu den 
Vorjahren. Es besteht aber die realistische Gefahr, dass dieser Vorteil durch 
die sogenannte „Kalte Progression“ (= höhere Steuer aufgrund steigender 
Gehälter/Löhne) künftig wieder zunichte gemacht wird. Für ein Maßnah-
menpaket gegen diese Kalte Progression konnte von der SPÖVP-Regierung 
bisher keine Mehrheit gefunden werden.

Wie gewohnt finden Sie auch in dieser Ausgabe wieder interessante Infor-
mationen zu Steuern, Recht und Wirtschaft. So befasst sich ein Artikel von 
Stb. Hermann Gandler mit der Möglichkeit der Beschäftigung von Famili-
enmitgliedern bzw. Vereinsmitgliedern im Betrieb. Unser Personalverrech-
nungsteam zeigt in seinem Artikel Möglichkeiten, wie Vereinsmitglieder und 
deren Familienangehörige im Rahmen von Vereinsfesten durch den Verein 
beschäftigt werden können.

Nicht unerwähnt bleiben soll auch der Beitrag von Stb. Mag. Julian Holleis 
über die steuerliche Seite der Elektromobilität. 

Änderungen sind ab 2018 auch im Bereich des Ablaufes der GmbH-Grün-
dung geplant – diese soll insgesamt unter bestimmten Voraussetzungen 
einfacher werden. Mehr dazu und zu anderen wichtigen Themen erfahren 
sie auf den nächsten Seiten dieser Ausgabe von Steuern und Trends.

Im April haben wir als eine wichtige kanzleiinterne Fortbildungsmaßnah-
me mit Stb. Hannes Mitterer gemeinsam ein Seminar veranstaltet, welches 
von unseren Mitarbeitern begeistert aufgenommen wurde. Wir konnten in 
diesem Seminar wieder zahlreiche Neuerungen und Antworten auf unsere 
Fragen im Bereich des Abgabenrechtes erfahren.

Wir möchten in diesem Zusammenhang auch nochmals unserem Mitarbei-
ter Klaus Thöne zu seiner 25-jährigen Firmenzugehörigkeit gratulieren. 

Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Lektüre dieser Ausgabe.

STB MAG. THOMAS FRITZENWALLNER

Editorial 

Mag. Thomas Fritzenwallner
Steuerberater, Geschäftsführer

Heinrich Fritzenwallner
Steuerberater

Mag. Bernd Maier
Steuerberater - Kooperationspartner
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MITARBEITERSEMINAR MIT WP KR HANNES MITTERER 

Mit dem Verfahrensrechtsexperten und Wirtschafts-
prüfer Herrn KR Hannes Mitterer haben wir im April 
2017 wieder einen sehr lehrreichen und informativen 
Seminartag im Kammerlanderstall in Neukirchen 

verbracht. Im Vorfeld wurde das Programm wieder 
speziell auf unsere aktuellen Anforderungen und Vor-
gaben vorbereitet und mit vielen Beispielen hat Herr 
KR Mitterer diesen Seminartag praxisnah gestaltet.

Die ständigen Änderungen im Steuerrecht können nur durch umfassende und aktuelle 
Schulungen aller Mitarbeiter sichergestellt werden.

v.l.n.r. StB Mag. Julian Holleis, StB Hermann Gandler, 
WP KR Hannes Mitterer, StB Mag. Thomas Fritzenwallner, 
StB MMag. Dr. Peter Pülzl, LL.M. (European Law)

IMMOEST: WICHTIGE ÄNDERUNG BETREFFEND DER 
BEGÜNSTIGTEN BESTEUERUNG DES HAUPTWOHNSITZES 

Der Verkauf von Eigenheimen und Eigentumswohnungen samt Grund und Boden war bisher dann 
steuerfrei, wenn sie vom Verkäufer durchgehend 

  5 Jahre innerhalb der letzten 10 Jahre vor dem Verkauf oder
  seit der Errichtung oder des Ankaufes (also von Beginn an) mindestens 2 Jahre

als Hauptwohnsitz bewohnt wurden. 

Weiters muss dieser Hauptwohnsitz im Zuge des 
Verkaufes aufgegeben werden. Aufgrund der EStR 
gibt es für die Aufgabe des Hauptwohnsitzes beim 
Verkauf eine Toleranzfrist von 1 Jahr. Dies bedeutet, 
dass nach erfolgtem Verkauf der Hauptwohnsitz 
innerhalb von 12 Monaten aufgegeben werden muss. 
Unter diesen geschilderten Voraussetzungen war 
bisher der Gewinn aus dem Grundanteil nach den 
Einkommensteuerrichtlinien bis maximal 1000 m2 
steuerfrei. Der dieses Flächenausmaß übersteigende 
Grundanteil war entsprechend zu versteuern. Nun-

mehr hat der VWGH entschieden, dass nicht 1000 m2 
Grundanteil steuerfrei sind, sondern nur jene Größe, 
die üblicherweise nach der Verkehrsauffassung als 
Bauplatz erforderlich ist. 

Das bedeutet konkret wieder einmal, „nix ist fix und 
vieles ist möglich“. Das BMF erklärt, dass sich die 
Behörde weiterhin an den in den Richtlinien fixierten 
1000 m2 steuerfreien Grundanteil hält, um hier eine 
Rechtssicherheit zu gewährleisten.

STB HERMANN GANDLER
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BILANZBUCHHALTER (M/W) VOLLZEIT
Sie sind belastbar, arbeiten gerne im Team und Dienstleistungsbereich? Dann sind Sie bei uns 
richtig: Wir suchen zum sofortigen Eintritt engagierte und motivierte Bilanzbuchhalter (w/m).

Ihre Aufgaben  Selbstständige Erstellung von Bilanzen 
   Beratung der Klienten 
   Ansprechpartner/in zu buchhaltungsspezifischen Fragestellungen

Ihr Profil  Bilanzbuchhalter/in mit Leidenschaft, gutem Zahlengefühl und 
   Freude an fachlichen Herausforderungen 
   Mindestens 2 Jahre einschlägige Berufserfahrung als Bilanzbuchhalter/in, 
   idealerweise in einer Steuerberatungskanzlei 
   Kaufmännische Ausbildung (vorzugsweise HAK-Matura) und abgeschlossene 
   Bilanzbuchhalterprüfung (WIFI oder WT-Akademie) ist Voraussetzung
   BMD NTCS Kenntnisse von Vorteil
   Kommunikationsfähigkeit und selbstständige Arbeitsweise

Unser Angebot  Umfassende und eigenverantwortliche Tätigkeit 
   in einem interessanten, erfolgreichen Unternehmen
   Einbeziehung in ein kollegiales Team mit abwechslungsreichen 
   und vielseitigen Aufgabengebieten
   Wir bieten einen gut erreichbaren Bürostandort, 
   angenehmes Betriebsklima in modernen Büroräumlichkeiten sowie 
   eine leistungsbezogene, überdurchschnittliche Entlohnung.

Aussagekräftige Bewerbungen mit Lebenslauf bitte an: 
a.dreier@fritzenwallner-gandler.at
Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch mit Ihnen!

WIR SUCHEN DICH
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Die Zulassungszahlen für das Jahr 2017 zeigen, dass das Thema „E-Mobilität“ zunehmend an 
Bedeutung gewinnt. Von Anfang März bis Mitte April 2017 wurden in Österreich rund 1.600 
Elektro- bzw. Hybrid-Fahrzeuge angemeldet. Auch unsere Kanzlei hat sich für den Kauf eines 
voll elektrisch betriebenen PKW entschieden und die ersten Praxiserfahrungen mit der neuen 
Mercedes B-Klasse sind sehr positiv. Aus gegebenem Anlass möchte ich in diesem Artikel einige 
wichtige Punkte rund um die Anschaffung eines Elektro-Fahrzeuges erläutern.

Das derzeitige ELEKTROMOBILITÄTS-
FÖRDERPAKET wurde gemeinsam vom Verkehrs- 
und Umweltministerium sowie den Automobilim-
porteuren entwickelt. Es wird dabei grundsätzlich 
zwischen der Förderung für Privatpersonen sowie 
der Förderung für Betriebe unterschieden.

PRIVATPERSONEN bekommen für den Kauf eines 
PKW mit reinem Elektroantrieb bzw. Brennstoffzelle 
eine finanzielle Förderung in Höhe von Euro 4.000,–. 
Bei Hybrid-Fahrzeugen beträgt die Förderung im 
privaten Bereich Euro 1.500,–. Die Förderung wird als 
nicht rückzahlbarer Zuschuss ausbezahlt und ist mit 
30 % der Anschaffungskosten begrenzt.

Für GEWERBLICHE ANSCHAFFUNGEN gibt es 
eine Förderung von Euro 3.000,– für reine Elektrofahr-
zeuge. Davon werden Euro 1.500,– direkt vom Gene-
ralimporteur vom Nettokaufpreis auf der Rechnung 
in Abzug gebracht. Die weiteren Euro 1.500,– müssen 
bei der Kommunalkredit beantragt werden. Hybrid-
Fahrzeuge werden im gewerblichen Bereich mit Euro 
1.500,– gefördert. Auch diese Förderungen werden als 
nicht rückzahlbarer Zuschuss ausbezahlt und sind mit 
30 % der Anschaffungskosten begrenzt.
Gebrauchte Fahrzeuge werden nicht gefördert. Fahr-
zeuge mit Tageszulassungen und Funktionsfahrzeuge 
(z.B. Vorführfahrzeuge) von Händlern sind jedoch 
förderungsfähig. Für eingereichte Fahrzeuge dieser 
Art darf der Zeitraum zwischen Erstzulassung der 
Fahrzeuge und Rechnungsdatum des gegenständli-

chen Kaufs nicht mehr als 12 Monate betragen.
Gefördert wird auch die Anschaffung von Elektro-
Zweirädern (E-Mopeds, E-Motorräder), die aus-
schließlich mit Strom aus erneuerbaren Energieträ-
gern betrieben werden. Die Förderung beträgt max. 
Euro 750,–, wieder aufgeteilt 50:50 auf den Generalim-
porteur bzw. Bund.

Voraussetzung für jegliche Förderung ist ein Nach-
weis, dass der genutzte Strom bzw. Wasserstoff zu  
100 Prozent aus erneuerbaren Energien gewonnen 
wird. Dies kann beispielsweise durch eine Bestätigung 
des Energieversorgungsunternehmens erfolgen. Wird 
der Strom hauptsächlich aus einer eigenen strompro-
duzierenden Anlage (PV-Anlage, Windkraftanlage) 
bezogen, ist ein geeigneter Nachweis (Rechnung der 
Anlage) vorzulegen. Mit dieser Anlage muss der Jah-
resbedarf des Elektro-PKW (min. 2.500 kWh) abge-
deckt werden können.

Neben der Anschaffung der Fahrzeuge wird auch die 
Errichtung von E-Ladestationen gefördert, wieder 
unter der Voraussetzung, dass der Strom zu 100 % 
aus erneuerbaren Energieträgern kommt. Das neue 
Elektrofahrzeug bekommt dann auch ein neues grünes 
Kennzeichen. Die Ausgestaltung der Förderungen 
für diese „grünen Kennzeichen“ liegt dann bei den 
Städten bzw. Gemeinden. In manchen Städten, z.B. 
Innsbruck, Wörgl oder Graz können diese Autos be-
reits jetzt schon gratis parken.

NEBEN DER FÖRDERUNG BEI DER ANSCHAFFUNG 
GIBT ES FOLGENDE WEITERE VERGÜNSTIGUNGEN FÜR ELEKTROFAHRZEUGE:

VORSTEUERABZUGSFÄHIGKEIT: Seit dem 
01.01.2016 sind die Anschaffungskosten von Elekt-

roautos im betrieblichen Bereich gänzlich vorsteu-
erabzugsberechtigt, wenn diese nicht die Luxus-

WISSENSWERTES RUND UM DIE ELEKTROMOBILITÄT
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tangente von Euro 40.000,– überschreiten. Bis zu 
Anschaffungskosten von Euro 40.000,– besteht somit 
ein vollständiger Vorsteuerabzug. Gedeckelt ist die 
Vorsteuerabzugsfähigkeit mit Euro 80.000,–, was 
bedeutet, dass ab dieser Grenze kein Vorsteuerabzug 
mehr möglich ist. Liegen die  Anschaffungskosten 
zwischen Euro 40.000,– und 80.000,–, darf die Vor-
steuer nur anteilig geltend gemacht werden.

SACHBEZUGSBEFREIUNG: Elektroautos als Fir-
menfahrzeuge sind gänzlich vom Sachbezug befreit.

KEINE NORMVERBRAUCHSABGABE (NOVA): 
Alle Elektroautos in Österreich müssen keine NoVA 
bezahlen.

KEINE MOTORBEZOGENE VERSICHERUNGS-
STEUER: Die Höhe der motorbezogenen Versiche-
rungssteuer richtet sich bei PKWs nach der Leistung 
(kW) des Verbrennungsmotors. Daraus ergibt sich, 
dass reine Elektroautos von der motorbezogenen 
Versicherungssteuer komplett befreit sind. Für Range-
Extender und Hybrid-PKW gilt dies aber nicht.

Weitere Informationen zur Förderung der Anschaf-
fung von Elektrofahrzeugen finden Sie auf der Seite 
www.umweltfoerderung.at. 

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen natürlich auch 
gerne zur Verfügung.

STB MAG. JULIAN HOLLEIS

AB 01.01.2018 VEREINFACHTE GRÜNDUNG EINER GMBH

Durch die Möglichkeit der vollelektronischen GmbH-Gründung ab 01.01.2018 ergeben sich 
diesbezüglich erhebliche Vereinfachungen (siehe Deregulierungsgesetz 2017). 
Nachstehend finden Sie einen kurzen Überblick über diese Änderungen: 

  Dies ist nur für 1 Personen-GmbHs, wenn der Gesellschafter auch zugleich 
  einziger Geschäftsführer ist, möglich.

 Das Stammkapital beträgt weiterhin € 35.000,–, aber es bleibt auch die Gründungsprivilegierung 
  mit einem Stammkapital von vorerst € 10.000,– erhalten.

 Die Identität des Gesellschafters wird von der Bank, bei der das Stammkapital einbezahlt wird, festgestellt. 

  Die Bank übermittelt die Kopie des Ausweises und die Musterzeichnung an das Firmenbuch.

  Die Gründungskosten dürfen nur bis zum Höchstbetrag von € 500,– ersetzt werden.

  Es ist kein Notar bzw. Notariatsakt zwingend erforderlich. Die Erklärung über die Errichtung 
  der GmbH hat in elektronischer Form zu erfolgen. 

  Auch beim Firmenbuch erfolgt die Eintragung elektronisch und ohne Beglaubigung.

  Wer sich trotzdem vom Notar beraten lassen will, erhält einen günstigeren Notartarif.
Gerne unterstützen wir Sie bei dieser vereinfachten Gründungsmöglichkeit. 

STB HERMANN GANDLER
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Der deutsche Bundesfinanzhof interpretiert in einem aktuellen Urteil die Ermittlung  
der zumutbaren Belastung bei außergewöhnlichen Belastungen neu. Es stellt sich die Frage,  
ob diese Sichtweise auch auf die österreichische Rechtslage übertragbar ist.

1. DIE ÖSTERREICHISCHE SELBSTBEHALTSREGELUNG 
 BEI AUSSERGEWÖHNLICHEN BELASTUNGEN

Nach § 34 Abs 1 EStG muss eine außergewöhnliche 
Belastung die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit 
wesentlich beeinträchtigen. Dies ist nach Abs 4 dieser 
Gesetzesstelle insoweit der Fall, als sie einen einkom-
mensabhängigen Selbstbehalt übersteigt. Der Selbst-
behalt kommt allerdings nicht bei allen Arten von 
außergewöhnlichen Belastungen zur Anwendung – 
insbesondere nicht bei Aufwendungen zur Beseitigung 
von Katastrophenschäden, Kosten einer auswärtigen 
Berufsausbildung eines Kindes, Aufwendungen für die 
Kinderbetreuung und bestimmten behinderungsbe-
dingten Mehraufwendungen.
Der Selbstbehalt beträgt bei einem (adaptierten) 

Einkommen von höchstens 7.300 Euro 6 %, bei einem 
solchen von mehr als 7.300 Euro bis 14.600 Euro 8 %, 
von mehr als 14.600 Euro bis 36.400 Euro 10 % und 
von mehr als 36.400 Euro 12 %. Diese Prozentpunkte 
vermindern sich um je einen Prozentpunkt für jedes 
Kind und weiters dann, wenn dem Steuerpflichtigen 
der Alleinverdiener- oder Alleinerzieherabsetzbetrag 
zusteht bzw. ihm diese Absetzbeträge zwar nicht 
zustehen, er aber mehr als sechs Monate im Kalender-
jahr verheiratet oder eingetragener Partner ist, vom 
(Ehe-)Partner nicht dauernd getrennt lebt und der 
(Ehe-)Partner Einkünfte iSd § 33 Abs 4 Z 1 EStG von 
höchstens 6.000 Euro jährlich erzielt.

2. DER SELBSTBEHALT BEI AUSSERGEWÖHNLICHEN BELASTUNGEN IN DEUTSCHLAND

2.1. DAS URTEIL DES BUNDESFINANZHOFS VOM 19.01.2017, VI R 75/14 

Die deutsche Selbstbehaltsregelung in Zusam-
menhang mit außergewöhnlichen Belastungen ist 
in Deutschland wie folgt geregelt: Die zumutbare 
Belastung beträgt in Abhängigkeit von Familienstand 
(Anwendung Grundtarif oder Splittingverfahren) und 
Anzahl der Kinder bei einem Gesamtbetrag der Ein-
künfte bis 15.340 Euro 1 bis 5 %, über 15.340 Euro 1 bis 
6 % und über 51.130 Euro 2 bis 7 % des Gesamtbetrags 
der Einkünfte. Die zumutbare Belastung wird also in 
drei Stufen nach einem bestimmten Prozentsatz des 
Gesamtbetrags der Einkünfte und abhängig von per-
sönlichen Verhältnissen bemessen.

Die deutsche Finanzverwaltung legte diese Bestim-
mung bislang so aus, dass sich die zumutbare Be-
lastung insgesamt nach dem höheren Prozentsatz 

richtet, sobald der Gesamtbetrag der Einkünfte eine 
der genannten Grenzen überschreitet.

Dieser Berechnung durch die Finanzverwaltung ist 
die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs, ohne 
sich damit ausdrücklich auseinanderzusetzen, bisher 
stillschweigend gefolgt. An dieser Ermittlung der 
zumutbaren Belastung hält der Gerichtshof in seinem 
aktuellen Urteil jedoch nicht mehr länger fest. Die 
deutsche Selbstbehaltsregelung bei außergewöhnli-
chen Belastungen ist nach Ansicht des Höchstgerichts 
vielmehr so zu verstehen, dass nur jener Teil des 
Gesamtbetrags der Einkünfte, der den jeweiligen im 
Gesetz genannten Grenzbetrag übersteigt, mit dem 
jeweils höheren Prozentsatz belastet wird.

AUSSERGEWÖHNLICHE BELASTUNGEN 
ALS ABZUGSPOSTEN IN DER EINKOMMENSTEUER: 
KÜNFTIG GERINGERER STEUERLICHER SELBSTBEHALT?
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Begründend stellt der Bundesfinanzhof fest, dass der 
Wortlaut der Vorschrift für die Anwendung eines be-
stimmten Prozentsatzes des Gesamtbetrags der Ein-
künfte gerade nicht auf den „gesamten Gesamtbetrag 
der Einkünfte“ abstellt, sondern es vielmehr nahelegt, 
dass sich der gesetzlich festgelegte Prozentsatz nur 
auf den Gesamtbetrag der Einkünfte in der Spalte der 
Tabelle bezieht, in der sich auch die jeweilige Prozent-
zahl befindet. Außerdem verhindert nach zutreffen-
der Ansicht des Gerichts ein „Stufenmodell“ Härten, 
die bei der Berechnung durch die Finanzverwaltung 
entstehen können, wenn eine vorgesehen Stufe nur 
geringfügig überschritten wird. Der Bundesfinanzhof 
führt dazu wörtlich aus: „Die bisherige Auslegung der 
Vorschrift führt in manchen Fällen zu Grenzsteuersät-
zen, die mit dem Ziel einer Einkommensbesteuerung 

nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit nicht zu 
vereinbaren sind (vgl die Beispiele bei Kosfeld, Finanz-
Rundschau 2013, 359). Denjenigen Steuerpflichtigen, 
deren Gesamtbetrag der Einkünfte die jeweiligen 
gesetzlichen Grenzen nur geringfügig überschreitet, 
werden nicht nur die zusätzlich erwirtschafteten 
Einkünfte in voller Höhe besteuert, ihnen bleibt 
überdies nach Steuern ein geringeres Einkommen als 
Steuerpflichtigen mit Einkünften knapp unterhalb des 
jeweiligen Grenzbetrags.“ In diesem Zusammenhang 
ist auch „kein Härteausgleich bei geringfügigem Über-
steigen einer Wertgrenze vorgesehen, der den gesetz-
geberischen Willen erkennen lässt, dass grundsätzlich 
ein einheitlicher Prozentsatz auf den gesamten Wert 
des steuerpflichtigen Erwerbs anzuwenden ist.“ (BFH 
19. 1. 2017, VI R 75/14, Rz 19 und 20)

2.2. DIE REAKTION DES DEUTSCHEN FINANZMINISTERIUMS

Nach einer aktuellen Information des deutschen 
Finanzministeriums soll die durch das Gerichtsurteil 
geänderte Berechnungsweise „möglichst umgehend 
schon im Rahmen der automatisierten Erstellung der 
Einkommensteuerbescheide Berücksichtigung finden. 
Sollte die geänderte Berechnungsweise im Einzelfall 
noch nicht berücksichtigt worden sein, empfiehlt sich 

gegebenenfalls das Einlegen eines Einspruchs.“ (In-
formation des dBMF vom 01.06.2017, abrufbar unter 
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/
DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Steuerarten/
Einkommenssteuer/2017-06-01-Ermittlung-zumutba-
re-Belastung-Par-33-Abs-3.html)

3. IST DIE ARGUMENTATION AUCH AUF DIE ÖSTERREICHISCHE 
 SELBSTBEHALTSREGLUNG ÜBERTRAGBAR?

Die österreichische Selbstbehaltsregelung lautet: „Der 
Selbstbehalt beträgt bei einem Einkommen von höchs-
tens 7.300 Euro 6 %, mehr als 7.300 Euro bis 14.600 
Euro 8 %, mehr als 14.600 Euro bis 36.400 Euro 10 % 
und mehr als 36.400 Euro 12 %.“ Im Steuerberech-
nungsprogramm des österreichischen Finanzministe-
riums wird auf das „gesamte Einkommen“ abgestellt, 
was dem Grunde nach der bisherigen Berechnung 
durch die deutsche Finanzverwaltung entspricht.

Die Argumente des deutschen Bundesfinanzhofs sind 
auch auf die österreichische Selbstbehaltsregelung 

übertragbar. Der Wortlaut der Bestimmung lässt so 
wie die deutsche Formulierung Interpretationsspiel-
raum, der insbesondere durch eine Auslegung nach 
dem Sinn und Zweck der Vorschrift in eine sachge-
rechte Richtung gelenkt werden kann. So gelangt man 
auch für die österreichische Rechtslage zum Schluss, 
dass die bisherige Auslegung der Selbstbehaltsre-
gelung in bestimmten Fällen zu Grenzsteuersätzen 
führt, die mit dem Ziel einer Einkommensbesteuerung 
nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit nicht 
zu vereinbaren sind. Da auch in der österreichischen 
Regelung kein Härteausgleich bei geringfügigem 

www.fritzenwallner-gandler.atBesuchen Sie unsere Homepage
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Überschreiten der Wertgrenzen vorgesehen ist, wel-
cher den gesetzgeberischen Willen erkennen ließe, 
grundsätzlich einen einheitlichen Prozentsatz auf 
den gesamten Wert des steuerpflichtigen Erwerbs 

anzuwenden, vermeidet die Auslegung im Sinne eines 
„Stufenmodells“ verfassungsrechtlich bedenkliche 
Progressionssprünge.

4. ZUSAMMENFASSUNG

Der deutsche Bundesfinanzhof hat in einem aktu-
ellen Urteil die deutsche Selbstbehaltsregelung bei 
außergewöhnlichen Belastungen wie folgt interpre-
tiert: „Abweichend von der bisherigen (durch die 
Rechtsprechung gebilligten) Verwaltungsauffassung, 
wonach sich die Höhe der zumutbaren Belastung 
ausschließlich nach dem höheren Prozentsatz richtet, 
sobald der Gesamtbetrag der Einkünfte eine der in § 
33 Abs 3 Satz EStG genannten Grenzen überschreitet, 
ist die Regelung so zu verstehen, dass nur der Teil 
des Gesamtbetrags der Einkünfte, der den im Gesetz 
genannten Grenzbetrag übersteigt, mit dem jeweils 
höheren Prozentsatz belastet wird.“ Die vom Gerichts-
hof herangezogenen Begründungsschienen sind auf-
grund der vergleichbaren österreichischen Rechtslage 

auch im Rahmen der Interpretation der österreichi-
schen Selbstbehaltsregelung argumentativ schlüssig, 
weshalb betroffene Steuerpflichtige gegebenenfalls 
Beschwerde gegen ihren Einkommensteuerbescheid 
erheben sollten, um zu ihrem Recht zu kommen. 
Angesichts der Reaktion des deutschen Finanzminis-
teriums sollte auch das österreichische Finanzminis-
terium die bisherige Verwaltungspraxis überdenken. 
Darüber hinaus sollte sich der Gesetzgeber darüber 
Gedanken machen, vielfach kritisierte Regelungen wie 
den Selbstbehalt bei außergewöhnlichen Belastungen 
gänzlich aus dem Rechtsbestand zu entfernen.

     STB DR. PETER PÜLZL, LL.M.

Im Rahmen einer gemütlichen Feier 
im Restaurant Bergschmied wurde 
unser langjähriger Mitarbeiter 
Herr Klaus Thöne zum 25-jährigen 
Firmenjubiläum am 21.04.2017 geehrt.  

Die Geschäftsführung und Mitarbeiter 
bedankten sich bei dieser Feier für die 
langjährige Treue sowie seinen heraus-
ragenden Arbeitseinsatz und freuen sich 
auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit.

WIR GRATULIEREN KLAUS THÖNE 

… ZUM 25-JÄHRIGEN 
DIENSTJUBILÄUM

Vlnr: StB Mag. Thomas Fritzenwallner, StB Mag. Julian Holleis, 
Klaus Thöne, StB Hermann Gandler
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... zur Hochzeit am 06. Mai 2017 

WIR GRATULIEREN

EVA UND ANDREAS RAINER

MITARBEIT VON FAMILIENMITGLIEDERN – 
AKTUELLER STAND 05/2017

EHEGATTEN BZW. LEBENSGEFÄHRTEN
Bei der Beschäftigung von Ehegatten bzw. Lebensge-
fährten ist die Annahme eines Dienstverhältnisses die 
Ausnahme. Ein Dienstverhältnis wird nur dann ange-
nommen werden können, wenn mittels Dienstvertrag 
ein Lohnanspruch besteht, eine Weisungsgebunden-
heit vorliegt, eine organisatorische Eingliederung 
in den Betrieb erfolgt, genaue Zeitaufzeichnungen 
vorliegen und die Auszahlung des Arbeitslohnes 
entsprechend vorgenommen wird. Es muss also eine 
Gestaltung wie unter Fremden vorliegen. 

KINDER
Sofern die Kinder aufgrund einer Erwerbstätigkeit 
bereits selbst vollversichert sind oder eine schuli-
sche Ausbildung, Berufsausbildung oder ein Studium 
absolvieren, wird unterstellt, dass sie aufgrund der 
familiären Beziehung im elterlichen Betrieb mitarbei-
ten und daher nicht zu versichern sind. Ansonsten 
muss ein fremdübliches Dienstverhältnis vorliegen. 

ELTERN, GROSSELTERN UND GESCHWISTER
Diese haben dann kein Dienstverhältnis, wenn 
eine kurzfristige Tätigkeit vorliegt und bereits eine 
Vollversicherung aufgrund einer anderen Erwerbstä-
tigkeit besteht, eine schulische Ausbildung, Berufs-
ausbildung oder ein Studium absolviert wird oder 
eine Eigenpension besteht. Das heißt konkret, wenn 
die Großmutter keine Eigenpension hat, fällt sie nicht 

unter diesen begünstigten Personenkreis. Auch eine 
Witwenpension stellt keine Eigenpension dar. 

KAPITALGESELLSCHAFTEN
Eine familienhafte Mitarbeit ist bei Kapitalgesellschaf-
ten nicht möglich (jedoch bei Personengesellschaften). 

SONSTIGE NAHE ANGEHÖRIGE
Hier besteht die Vermutung, dass ein Dienstverhält-
nis vorliegt. 

ENTSCHÄDIGUNG FÜR MITARBEIT
Nunmehr wurde neu definiert, dass bestimmte Sach-
bezüge, Trinkgelder und Aufwandsentschädigungen 
keinen Lohncharakter haben. Nachstehende Zuwen-
dungen dürften daher bei einer Prüfung nicht mehr 
relevant sein:

  Freie und verbilligte Mahlzeiten
  Aufwandsentschädigung, sofern das steuerlich

 anerkannte Ausmaß nicht überschritten wird 
 (z. B. amtliches Kilometergeld, Reisekosten)

  Andere geringfügige Zuwendungen des Dienstge- 
 bers z. B. Kleidung für einheitliches Auftreten, die  
 nach der Tätigkeit in den Besitz des Helfenden übergeht

  Geringfügiges Trinkgeld von höchsten € 32,– täglich

Gerne informieren wir Sie im Detail 
zu diesen Neuerungen. 

STB HERMANN GANDLER

www.fritzenwallner-gandler.atBesuchen Sie unsere Homepage
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AKM – ZAHLUNGEN FÜR PRIVATVERMIETER

Sowohl der Europäische Gerichtshof als auch der Oberste Gerichtshof (OGH) in Österreich 
haben entschieden, dass die Bereitstellung von TV und Radio in Gästezimmern und Ferien-
wohnungen einer öffentlichen Aufführung entspricht. In weiterer Folge bedeutet dies, dass den 
Urhebern eine Bezahlung zusteht.

DIE AKM – (Autoren, Komponisten, Musikverleger) 
ist eine Vertragsgesellschaft, die nicht auf Gewinne  
ausgerichtet ist, sondern als Treuhänderin im In-
teresse von Autoren, Komponisten und Verlegern 
aufgrund der Urheberrechte die Zahlung der Tanti-
emen verwaltet und bei den Veranstaltern öffentli-
cher Aufführungen eintreibt. Sie vertritt nicht nur 
österreichische Musikkünstler, sondern ist aufgrund 
von Gegenseitigkeits- und Vertretungsverträgen 
Urhebern aus der ganzen Welt verpflichtet.

Aufgrund der OGH-Entscheidung werden aktuell 
rückwirkend ab 2014 die Vermieter von Privatzim-
mern und Ferienwohnungen aufgefordert, ein 
Formular zur Aufführungsbewilligung an die AKM 
zu übermitteln und die Beiträge nachzuzahlen.

Grundsätzlich gilt ein Tarif von € 0,52/Zimmer und 
Monat. Zusätzlich gelten Beiträge für Frühstücks- 
bzw. Aufenthaltsräume, soweit Radio- bzw. TV-Vor-
führungen in diesen Räumen angeboten werden. Die-
se betragen bei Radiovorführungen € 4,83/Monat und 
bei Fernsehdarbietungen zwischen € 23,88 bis € 60,38 
jährlich. Wird ein Privatraum zur Frühstücksverabrei-
chung und als Aufenthaltsraum für die Gäste genutzt, 
so handelt es sich nicht um einen Frühstücksraum 
und es fallen keine zusätzlichen Beiträge an.
Bsp. 1: Da die Tarife überschaubar sind, würden im Falle 
einer „12-monatigen“ Vermietung von 5 Zimmern bzw. 
Ferienwohnungen Beiträge von jährlich € 31,20 anfallen. 
Sofern kein Frühstücksraum besteht, bzw. im Frühstücks-
raum weder Fernseh- noch Radiogerät vorhanden sind.
Bsp.2: Vermietung: 8 Monate, 1 FeWo, Frühstücks-
raum mit Radio, € 42,80

KONZERT: „LEBEN IN MEINEN LIEDERN“

mit der Sängerin und Performerin „Johm“ (Gertrude Meißnitzer) 
und dem Pianisten und Sänger Klaus Eibensteiner. 

DAS LEBEN BESINGEN ...

unter diesem Motto konnten die Sängerin und 
Performerin „Johm“ (Gertrude Meißnitzer) und der 
Pianist und Sänger Klaus Eibensteiner die zahlrei-
chen Besucher der Premiere des Konzertes: „Leben 
in meinen Liedern“ am Freitag, 5. Mai 2017, 19:30 Uhr 
im TAURISKA Kammerlanderstall begeistern.
Durch die Lieder und Ausdrucksformen des Chan-
sons aus unterschiedlichen Bereichen, sowie den hu-
morvollen Einwürfen der beiden Künstler „Gertrude 
und Klaus“ und dem stimmungsvollen Ambiente des 
Kammerlanderstalles, wurde dieser Abend zu einem 
wahren Genuss für alle Sinne.

ANDREA DREIER

Sängerin und Performerin „Johm“ (Gertrude Meißnitzer) 
und Pianist und Sänger Klaus Eibensteiner.
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WIR SUCHEN DICH

REINIGUNGSKRAFT (M/W) ZUR AUSHILFE
Wir suchen ab sofort freundliche und motivierte Mitarbeiter (Aushilfe) für die Reinigung 
unserer Büro- und Sanitärräume in unseren Kanzleien in Neukirchen und Mittersill.

Ihre Aufgaben  Ordnung und Sauberkeit sind Ihre Leidenschaften

   Idealerweise haben Sie bereits Erfahrung als Reinigungskraft, Haushaltshilfe, 
   Gebäudereiniger/in oder Hauswirtschafter/in

   Diskrete und verlässliche Persönlichkeit

Unser Angebot  Umfassende und eigenverantwortliche Tätigkeit 
   in einem interessanten erfolgreichen Unternehmen

   Die Mitarbeit in einem engagierten Team, eine fundierte Einschulung

   Wir bieten einen gut erreichbaren Bürostandort, angenehmes Betriebsklima in 
   modernen Büroräumlichkeiten mit leistungsgerechter Entlohnung

Bewerbungen bitte an: 
a.dreier@fritzenwallner-gandler.at

Wenn wir Ihr Interesse an dieser Position geweckt haben, 
senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen an die oben stehende E-Mail Adresse 
oder bewerben Sie sich telefonisch unter 06565/6598-371.
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PERSONAL-
VERRECHNUNG

DIE AUFLAGEPFLICHT FÜR BESTIMMTE GESETZE 
WIRD ENTSCHÄRFT - ÄNDERUNG AB 01.07.2017

NEUERUNGEN BEI DER AUFLAGEPFLICHT VON ARBEITNEHMERSCHUTZBESTIMMUNGEN
AUSGANGSLAGE – GELTENDE RECHTSLAGE
Arbeitgeber waren bisher gesetzlich verpflichtet, 
eine Reihe von arbeitsrechtlichen Schutzvorschriften 
ihren MitarbeiterInnen uneingeschränkt zur Verfü-
gung zu stellen. Es musste immer die aktuell gültige 
Rechtslage ausgehängt werden. Die Zurverfügung-
stellung konnte auf verschiedene Arten erfolgen, 

einerseits in gedruckter Form und entsprechender 
Auflage im Betrieb zur Einsichtnahme und ande-
rerseits konnte den Dienstnehmern die jederzeitige 
Einsichtnahme in elektronischer Form ermöglicht 
werden, indem der Arbeitgeber beispielsweise einen 
PC zur Einsichtnahme zur Verfügung stellte.

ÄNDERUNG AB 01.07.2017 – ENTFALL DER AUFLAGEPFLICHT FÜR BESTIMMTE GESETZE
Nunmehr wurde durch das Deregulierungsgesetz 
2017 beschlossen, dass mit 01.07.2017 die Auflage-
pflicht für bestimmte Arbeitnehmerschutzbestim-
mungen im Betrieb entfällt! Das heißt, dass diese 

Schutzbestimmungen künftig weder aufzulegen sind 
und auch nicht mehr elektronisch zugänglich zu 
machen sind.

DIE AUSHANGPFLICHT WIRD IN FOLGENDEN GESETZESVORSCHRIFTEN GESTRICHEN:
Im Arbeitszeitgesetz (§ 24 AZG), im Arbeitsruhege-
setz (§ 23 ARG), im BäckereiarbeiterInnengesetz 
(§ 18 Abs 1 BäckAG), im Krankenanstalten- Arbeits-
zeitgesetz (§ 9 KA- AZG), im Mutterschutzgesetz 
(§ 17 MSchG), im Kinder- und Jugendlichenbe-
schäftigungsgesetz (§ 27 Abs 1 KJBG), im Gleich-
behandlungsgesetz (§ 60 GlBG), im Behinder-

teneinstellungsgesetz (§ 23a BEinStG) sowie im 
ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (§ 125 Abs 7 und 
§ 129 ASchG). Damit entfällt auch die Pflicht zur Auf-
lage der auf dem ASchG beruhenden Verordnungen.
Einzige Ausnahme im AZG und ARG bildet die Son-
derregelung für Lenker im Sinne des § 17c AZG und 
§ 22d ARG. Hier besteht weiterhin die Auflagepflicht.

VORTEILE DURCH DIE ÄNDERUNG?
Der Entfall der Auflagepflicht birgt ein Einsparungs-
potenzial in sich, welches für Unternehmen natürlich 
unterschiedlich groß ist: Die Entlastung trifft nur jene 
Betriebe, die Mitarbeiter beschäftigen und zusätzlich 

hängt die Ersparnis davon ab, ob das Zugänglichma-
chen der Schutzvorschriften bereits in elektronischer 
Form oder noch in ausgedruckter Papierform erfolgt.
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BEITRAGSKONTONUMMER 
IST NICHT GLEICH DIENSTGEBERNUMMER

Da es bei den beiden Nummern immer wieder zur Verwechslung kommt, eine kurze Erklärung, 
was sich dahinter versteckt und wofür die jeweilige Nummer gebraucht wird.

BEITRAGSKONTONUMMER (BKNR)
Für jeden Dienstgeber, der Versicherte zur Sozial-
versicherung gemeldet hat, existiert bei der Gebiets-
krankenkasse mindestens ein Beitragskonto mit 
einer entsprechenden Beitragskontonummer. Einem 
Unternehmen können, je nach Anzahl der Filialen, 
Außenstellen etc., mehrere Beitragskontonummern 
zugewiesen werden. Die Beitragskontonummer dient 
als zentraler Ordnungsbegriff für die korrekte Ab-

rechnung der Sozialversicherungsbeiträge. Sämtliche 
Meldungen (An-, Abmeldungen, Beitragsnachweisun-
gen usw.) und Zahlungseingänge sind daher immer 
mit jener Beitragskontonummer zu versehen, für die 
die jeweilige Meldung bzw. Zahlung erfolgt. 

Die Dienstgebernummer darf in diesem Zusammen-
hang keinesfalls verwendet werden.

DIENSTGEBERNUMMER (DGNR)

Für jedes Unternehmen (GmbH, Einzelunterneh-
men etc.) existiert österreichweit eine neunstellige 
Dienstgebernummer. Sämtliche Beitragskonten (Fili-
alen, Außenstellen etc.) des jeweiligen Dienstgebers 
in den einzelnen Bundesländern werden unter dieser 

bundesweit einheitlichen „Kundennummer“ zusam-
mengefasst. Ein Dienstgeber kann daher immer nur 
eine einzige Dienstgebernummer „besitzen“. Die 
Dienstgebernummer ist derzeit ausschließlich für die 
Abwicklung der AuftraggeberInnenhaftung relevant.

SCHULABSCHLÜSSE WERDEN MIT FACHEINSCHLÄGIGEN 
LEHRABSCHLÜSSEN GLEICHGESTELLT

Laut § 34a Berufsausbildungsgesetz (BAG) gelten Absolventen einer mindestens dreijährigen 
berufsbildenden mittleren Schule oder berufsbildenden höheren Schule den Absolventen einer 
facheinschlägigen Lehre in arbeits- und sozialrechtlicher Hinsicht gleichgestellt.

Ein Erlass des Bundesministeriums für Wirtschaft, 
Familie und Jugend (BMWFJ) legt fest, in welchen 
Lehrberufen nach erfolgreicher Absolvierung einer 
berufsbildenden mittleren oder höheren Schule kein 
Lehrvertrag und daher auch kein Ausbildungsvertrag 
mehr abgeschlossen werden darf. So kann etwa nach 
Abschluss einer fünfjährigen Handelsakademie kein 
Lehrberuf als Bürokaufmann/frau angetreten werden.
Der Antritt zur Lehrabschlussprüfung (auf freiwilli-
ger Basis) ist allerdings möglich, um den Nachweis

der beruflichen Qualifikationen auch auf diese Weise 
erbringen und ein Lehrabschlussprüfungszeugnis 
erhalten zu können.

Unter folgendem Link: 
www.bmwfw.gv.at/Presse/Documents/Liste%20
Gleichhaltung%2034a%20BAG%20-%20Erlass.pdf 

können Sie die Liste gleichwertiger 
Schul- und Lehrabschlüsse aufrufen.
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VEREINSFESTE – 
MITARBEIT VON HELFERN UND FAMILIENMITGLIEDERN

Wird ein Vereinsfest geplant, wird immer wieder nach tatkräftiger Unterstützung und fleißigen 
Helfern und Helferinnen gesucht. In den meisten Fällen finden sich dann Vereinsmitglieder und 
auch deren Familienangehörige, die bereit sind, bei der jeweiligen Veranstaltung mitzuhelfen. 
In diesem Zusammenhang tritt häufig die Frage auf, wie solche Helfer und Helferinnen 
sozialversicherungs- und steuerrechtlich zu beurteilen sind und ob diese als Dienstnehmer 
bzw. Dienstnehmerinnen bei der Gebietskrankenkasse angemeldet werden müssen.

Die Prüfung der Dienstnehmereigenschaft erfolgt anhand der getroffenen Vereinbarung und der tatsächlich ge-
lebten Verhältnisse. Bei der Frage, ob ein Dienstverhältnis vorliegt, handelt es sich stets um eine  
Einzelfallbeurteilung. Die folgenden Erläuterungen dienen als Orientierungshilfe. 

ENTSCHÄDIGUNG FÜR DIE LEISTUNGEN: 

Helfen Personen bei einer solchen Veranstaltung mit, 
ist in erster Linie darauf zu achten, ob diese für ihre 
Tätigkeit eine Entschädigung erhalten. Eine solche 
Entschädigung kann eine Pauschale oder ein stun-
denweise gebührender Geldbetrag, Trinkgeld aber 
auch ein Sachbezug sein. Speisen und Getränke, die 
während der gegenständlichen Tätigkeit konsumiert 
werden, sind nicht als solche Sachbezüge zu verste-
hen (d. h. keine Steuer- und Sozialversicherungs-
pflicht). Wird dem Helfer bzw. der Helferin eine ent-
sprechende Entschädigung gewährt, ist dieser bzw. 
diese jedenfalls bei der zuständigen Gebietskranken-
kasse zur Pflichtversicherung als Dienstnehmer bzw. 
Dienstnehmerin (gegebenenfalls im Rahmen einer 
geringfügigen Beschäftigung) anzumelden. Zudem ist 
in diesem Fall Steuerpflicht gegeben. 

Erhält der Helfer bzw. die Helferin tatsächlich kein 
Entgelt für seine bzw. ihre Leistung, wird vermutet, 

dass diese Leistung im Rahmen eines Freundschafts- 
oder Gefälligkeitsdienstes erbracht wird. Freund-
schafts- und Gefälligkeitsdienste sind kurzfristige, 
freiwillige und unentgeltliche Dienste, die auf Grund 
spezifischer Bindungen zum Veranstalter erbracht 
werden. Das bedeutet, solche Tätigkeiten müssen 
ohne Verpflichtung zur Arbeitsleistung, in einem 
zeitlich sehr beschränkten Rahmen und tatsächlich 
unentgeltlich erbracht werden. Bei echten Freund-
schafts- und Gefälligkeitsdiensten ist keine Anmel-
dung bei der Gebietskrankenkasse erforderlich. 
Zudem ist keine Steuerpflicht gegeben.

ACHTUNG: 
Trinkgelder gelten dann nicht als Entgelt im sozial-
versicherungsrechtlichen Sinn, wenn sie direkt in die 
Vereinskasse fließen und nicht dem Helfer bzw. der 
Helferin als Gegenleistung verbleiben. 

LEISTUNGEN VON VEREINSMITGLIEDERN UND FAMILIENANGEHÖRIGEN 

Der Grundsatz, dass ein Entgeltbezug Pflichtversi-
cherung sowie Steuerpflicht begründet, gilt grund-

sätzlich für alle Helfer und Helferinnen. 
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VEREINSMITGLIEDER: 

Bei den Vereinsmitgliedern wird aber vermutet, dass 
sie freiwillige und unentgeltliche Tätigkeiten bei von 
ihrem Verein veranstalteten Festen leisten. In diesen 

Fällen ist eine Anmeldung bei der Gebietskranken-
kasse nicht erforderlich. Zudem ist keine Steuer-
pflicht gegeben. 

FAMILIENANGEHÖRIGE UND VERWANDTE VON VEREINSMITGLIEDERN: 

Helfen diese Personen bei Vereinsfesten mit, gilt die 
Vermutung, dass von einem Dienstverhältnis mit 
Entgeltanspruch auszugehen ist. Werden jedoch 
auch diese Helfer und Helferinnen freiwillig und 
unentgeltlich tätig, ist nicht vom Vorliegen eines 
Dienstverhältnisses auszugehen. 

TIPP: 
Um die Kurzfristigkeit und Unentgeltlichkeit auch 
für Kontrollzwecke zu dokumentieren, sollte dies 
mit einer schriftlichen Vereinbarung (ggf. Formblatt) 
erfolgen. Das Fehlen einer schriftlichen Vereinbarung 

führt allerdings nicht automatisch zu einem Vorlie-
gen eines Dienstverhältnisses. 

ACHTUNG: 
Stehen Personen bereits in einem Dienstverhältnis 
zum Verein, kann eine Tätigkeit bei einem Vereinsfest, 
wenn sie freiwillig, nicht während der Arbeitszeit und 
natürlich unentgeltlich erbracht wird und es sich nicht 
um die gleiche Tätigkeit handelt, (z. B. Beschäftigung 
als Kellner oder Kellnerin in der Vereinskantine und 
als Schankhilfe beim Vereinsfest) auch ohne Entgelt-
zahlung und Beitragsleistung erfolgen. 

EINBINDUNG VON GEWERBLICHEN GASTRONOMIEBETRIEBEN BEI VEREINSFESTEN 

Sind gewerbliche Gastronomiebetriebe bei derartigen 
Vereinsfesten eingebunden, ändert sich nichts für 
Helfer und Helferinnen von Vereinen. D.h., werden 
diese für den Verein tätig, ist bei freiwilligen und un-
entgeltlichen Tätigkeiten nicht von einem Dienstver-
hältnis auszugehen. Werden die Helfer und Helferin-
nen allerdings für den Gastronomiebetrieb tätig, ist 
grundsätzlich von einem Dienstverhältnis auszuge-
hen. In letzterem Fall sind diese Dienstnehmer bzw. 
Dienstnehmerinnen vom Gastronomiebetrieb bei 
der Gebietskrankenkasse anzumelden, sofern diese 
Personen nicht ohnehin bereits beim Gastronomie-

betrieb in einem Dienstverhältnis stehen. 

BEISPIEL: 
Ein Gastronom wird für ein Vereinsfest hinzugezo-
gen. Der Gastronom übernimmt mit seinen beiden 
Angestellten den Ausschank. Gleichzeitig werden 
Vereinsmitglieder im Rahmen von Serviertätigkeiten 
unentgeltlich für den Verein tätig. Bei den beiden An-
gestellten liegt ein Dienstverhältnis zum Gastrono-
men vor. Bei den Vereinsmitgliedern ist von keinem 
Dienstverhältnis auszugehen. 

Sollten Sie Fragen zur Beschäftigung bei Vereinen haben oder eine sozialversicherungsrechtliche 
Einschätzung Ihrer Situation wünschen, stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. 

STB PETER BLIEM, MARION HÖLLWERTH, CONNY LANGHOFER, MELANIE RAINSBERGER, 
KURT SCHÖPPL, CHRISTINA TOMEVI UND MAG. BIRGIT WÜNSCHE
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WAS UNTERSCHEIDET RAIFFEISEN VON ANDEREN? DIE 150 JAHRE ALTE IDEE DER GE-
NOSSENSCHAFT VON FRIEDRICH WILHELM RAIFFEISEN. SIE IST AKTUELLER DENN JE.

Anteil haben, Anteil nehmen, Verantwortung über-
nehmen. Miteinander. Füreinander. Für die Ziele, 
die man hat. Für den Ort, in dem man lebt. In den 
Salzburger Raiffeisenbanken gibt es 66.000 Mitglieder 
und 568 Funktionärinnen und Funktionäre. Anders 
gesagt: Beinahe jeder achte Salzburger, jede achte 
Salzburgerin ist direkt beteiligt, damit Eigentümer 
und Mitentscheider. In 119 Salzburger Gemeinden.

SIND DIE WERTE VON FRIEDRICH WILHELM 
RAIFFEISEN NOCH ZEITGEMÄSS?
Genossenschaftliche Werte haben kein Verfallsdatum 
und sind keine Erinnerungsrituale. Die Raiffeisenorga-
nisation orientiert sich an Werten, die sie seit 125 Jahren 
stark gemacht haben: Verantwortung, Nähe und Part-
nerschaftlichkeit sind bei Raiffeisen keine leeren Worte, 
sondern täglich gelebte Praxis und ein Versprechen. 
Genossenschaftsbanken haben keinen Selbstzweck. 
Bei allen geschäftlichen Aktivitäten muss immer der 
wirtschaftliche Nutzen der Mitglieder im Vordergrund 
stehen. Deshalb ist der Stellenwert der Raiffeisen- 
Werte heute so bedeutend wie vor 125 Jahren. 

Raiffeisen setzt mit seinen Förderungsmaßnahmen 
im Sinne eines gelebten Miteinanders ein Zeichen. 
Raiffeisen Salzburg unterstützt soziale Einrichtungen, 
Kultur, Brauchtum, Kunst, Sport und Bildung mit 
jährlich zwei Millionen Euro. Dies garantiert Vielfalt 
und Lebensqualität.

WERTE-RENAISSANCE
In wirtschaftlichen turbulenten Zeiten sind traditionelle 
Werte wieder gefragt. Die traditionellen Werte Sicher-
heit, Nähe, Engagement oder Solidität klingen vielleicht 
im ersten Moment altmodisch, bekommen in schwieri-
gen Zeiten aber neue Bedeutung. Diese Werte sind keine 
Lippenbekenntnisse. Raiffeisen lebt sie, indem z. B. 
grundsätzlich sichere Produkte angeboten werden und 
vor allem dafür Sorge getragen wird, dass die Kunden 
diese Geschäfte auch verstehen. Außerdem sind die 
Raiffeisenbanken sichere Banken, weil sie eine gesunde 
Eigenkapitalausstattung haben und über genügend 

Liquidität verfügen. Die Kunden können damit sicher 
sein, dass sie als Finanzierungspartner langfristig zur 
Verfügung stehen. In Zeiten von Bankenkrisen ist das 
nicht mehr selbstverständlich.

Die sechs Raiffeisenbanken von Krimml bis Uttendorf werden ihre Kräfte 
bündeln, um gemeinsam stark zu bleiben. Der Verschmelzungsvertrag für 
das sehr durchdachte Konzept zur „Raiffeisenbank Oberpinzgau“ wurde 
zur Beschlussfassung für die Mitglieder als Eigentümer in den Generalver-
sammlungen vorbereitet.

 
     

  
  
  
  
  
   
  
  
        

 

Albert Bernhard Josef Kröll Roland Kröll

Die von Raiffeisen gelebten Werte - sicher, regional und nachhaltig - sind 
kein leerer Werbeslogan, sondern liefern einen Mehr-Wert für unsere Ge-
sellschaft. Raiffeisen ist ein finanzieller Nahversorger mit dem dichtesten 
Bankstellennetz in Österreich. Raiffeisen ist weiterhin da, wo die anderen 
schon längst weg sind.

DIE GESCHÄFTSLEITER DER RB OBERPINZGAU

RAIFFEISEN. DIE KRAFT DER VERANTWORTUNG
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WANN IST KINDERBETREUUNG STEUERLICH ABSETZBAR?

Die Kosten für die Betreuung von Kindern können bis höchstens € 2.300,– pro Kind und Kalender-
jahr als außergewöhnliche Belastung abgesetzt werden. Das Kind darf zum Beginn des Kalender-
jahres das zehnte Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Die Betreuung muss von einer öffent-
lichen bzw. privaten institutionellen Kinderbetreuungseinrichtung oder von einer pädagogisch 
qualifizierten Person, die keine haushaltszugehörige  Angehörige ist, erfolgen.

Wer ist eine pädagogisch qualifizierte Person?
Bisher genügte eine Ausbildung von 8 bzw. 16 Stunden (bei 
unter 21-Jährigen). Aufgrund eines Gerichtsurteils ist der 
Begriff der pädagogisch qualifizierten Person so auszule-
gen, dass ein gewisses Mindestmaß an jener Ausbildung 
gegeben sein muss, welche bei Tageseltern verlangt wird.

Rechtslage ab Veranlagung 2017
Die Betreuungsperson muss das 18. Lebensjahr vollen-
det haben und eine Ausbildung zur Kinderbetreuung 
und Kindererziehung im Mindestausmaß von 35 Stun-
den nachweisen können. Damit kommt es zu einer deut-
lichen Erhöhung der notwendigen Ausbildungsstunden.

Ausbildung
Die Ausbildung kann ausschließlich bei Organisatio-
nen gemacht werden, die auf der Homepage des Bun-
desministeriums für Wirtschaft, Familie und Jugend 
(www.bmfj.gv.at) veröffentlicht sind.

Ausbildungsinhalte sind Entwicklungspsychologie 
und Pädagogik, Kommunikation und Konfliktlösung 
sowie Erste-Hilfe-Maßnahmen der Unfallverhütung im 
Rahmen der Kinderbetreuung. Die geforderte Qualifi-
kation haben jedenfalls Tageseltern, Kindergartenpäd-
agogen, Horterzieher, Früherzieher, Sozialpädagogen 
oder Absolventen eines pädagogischen Hochschulstu-
diums aus dem EU- oder EWR-Raum. Auch Au-Pair 
Kräfte müssen diese Ausbildung nachweisen.

Erfolgt eine Kinderbetreuung im Jahr 2017, ohne dass 
die betreuende Person über die für die Abzugsfähig-
keit erforderliche Ausbildung verfügt, kann diese bis 
spätestens 31.12.2017 nachgeholt werden. Bis Ende 
2016 absolvierte pädagogische Ausbildungen können 
dabei bis zu maximal acht Stunden angerechnet wer-
den. Über eine eventuelle  Anrechnung entscheidet 
der (Kurs-)Anbieter.

MARTINA DREIER

www.gruber-partner.at
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